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Die Spanische Grippe
Das Grippevirus scheint ursprünglich von
Asien über die USA und anschliessend
durch deren Truppentransporte an Ende
des Ersten Weltkrieges nach Europa
gelangt zu sein und löste letztlich eine
weltweite Pandemie aus. Da die ersten
Nachrichten über die Seuche in Europa
aus Spanien stammten, einem neutralen
Land mit liberaler Zensur, wurde generell
von der Spanischen Grippe gesprochen.

Die Pandemie breitete sich in drei Wellen aus
und die schwerste Grippeepidemie forderte
weltweit zwischen 25 und 50 Mio. Todesopfer;

höhere Schätzungen beziffern die Toten
zwischen 50 und 100 Mio. Damit war die
Pandemie weit verlustreicher als der Erste

Weltkrieg. Die kriegführenden Staaten
versuchten mittels Militärzensur das wahre Aus-
mass der Pandemie zu verschleiern. Gegen
die Spanische Grippe wurden vor allem
Infektionskontrollen, z.B. Quarantänemassnah-
men angewendet sowie verzweifelt Anstrengungen

unternommen, um die weitere
Ausbreitung zu verhindern.

In der Schweiz unterschätzten die Behörden
anfangs die Spanische Grippe völlig, bis sich
die Grippeepidemie flächendeckend ausbreitete

und sowohl Zivilbevölkerung als auch

Militärpersonen davon befallen wurden. In
der Schlussphase des Ersten Weltkrieges
erreichte die erste Grippewelle die Schweiz im
Frühjahr und Sommer 1918; die zweite Welle
folgte im Oktober und November 1918 und
die dritte Welle im Februar und März 1919.

Zwischen Juli 1918 und Ende Juni 1919 starben

in der Schweiz gemäss offizieller Statistik
24449 Menschen, was 0,62% der gesamten
Bevölkerung von 1918 ausmacht. Mangels
ärztlicher Meldepflicht geht man von einer

grossen Dunkelziffer aus. Damit war die
Spanische Grippe die grösste demografische
Katastrophe der Schweiz im 20. Jahrhundert.

Das gesellschaftliche, wirtschaftliche und
militärische Leben in der Schweiz wurde während

vieler Wochen gelähmt.

Die Grippeepidemie hatte auf die mobilisierte
Schweizer Armee besondere Auswirkungen.

Die sich seit Mai 1918 im Grenzschutzdienst

befindlichen Truppen konnten nicht
wie geplant im Juli abgelöst werden und
mussten bis im September an der Landesgrenze

ausharren. Im Juli und August 1918 sah

sich der Bundesrat mehrmals gezwungen,
verschiedene Truppenausgebote zu widerru¬

fen oder zu verschieben. Das Armeekommando

musste femer alle militärischen Schulen
abbrechen oder verschieben.

Angegriffen wurde in der Folge vor allem der
Armeearzt (Chef der Armeesanität), wegen
mangelhafter Vorbereitung der Bekämpfung
der Seuche sowie gravierender Fehler bei der

Ausbildung und Organisation des Sanitätsdienstes.

Die katastrophalen Unterkunfts- und
Verpflegungsverhältnisse führten letztlich
auch zu einer Intervention der parlamentarischen

Neutralitätskommission, die den
Bundesrat aufforderte eine unabhängige
Sachverständigen-Kommission zu ernennen.

Die Untersuchungskommission stellte eine

unzweckmässige Organisation der Sanitätshierarchie

und mangelhafte Ausrüstung fest
sowie in den letzten Jahren zu geringe Kredite
für die Militärsanität. Erhebliche Mängel
zeigten sich in der anfänglichen Unterschätzung

der Seuche durch das Sanitätswesen und
in schweren Dispositionsfehlern bei der
Personalzuteilung und den Materiallieferungen.

Die am 9. August 1918 eingesetzte
Untersuchungskommission lieferte ihren geheimen
Schlussbericht mit Datum vom 24. Januar
1919 ab. Dieser räumte manche Irrtümer,
Unterlassungen, Nachlässigkeiten und bedauerliche

Fehler ein und empfahl für die Zukunft
unter anderem bessere Krankenzimmer,
transportable Baracken sowie eine Reform
des Militärversicherungs- und Militärpensionswesens.

An den Massnahmen der Zivilbehörden
gegen die Grippe gab es im Gegensatz zu denen
im Militär kaum öffentliche Kritik. Der
Bundesrat ermächtigte am 18. Juli 1918 die Kantone

und Gemeinden alle Veranstaltungen mit
grossen Menschenansammlungen zu untersagen;

eine sozial und politisch einschneidende
Massnahme.

Es darf nicht vergessen werden, dass der
Seuchenausbruch in der Schweiz in die

Schlussphase des Ersten Weltkrieges fiel und
somit in eine Zeit heftiger sozialer
Auseinandersetzungen, die im November 1918 im
Landesstreik ihren Höhepunkt erreichten und zu
welchem zahlreiche Ordnungstruppen der
Schweizer Armee aufgeboten wurden.
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